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Basel, 21. November 2007 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 20. November 2007 
 
Anzug Patrizia Bernasconi und Konsorten betreffend Revision der IWB Gewinnablie-
ferung 
 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom Mittwoch, 19. Oktober 2005, den nachstehenden 
Anzug Patrizia Bernasconi und Konsorten betreffend Revision der IWB Gewinnablieferung 
dem Regierungsrat zum Bericht überwiesen: 
 

„Anzug betreffend Revision der IWB-Gewinnablieferung 05.8315.01 
Der Kanton Basel-Stadt verfügt über ein stattliches Portefeuille an Kraftwerksbeteiligungen. Diese 
liefern eine mittlere Stromproduktion von ca. 1,5 Mrd. kWh, ein bedeutender Teil davon in Form von 
wertvollem Spitzenstrom. Dank seinen Speicherkraftwerken ist der Kanton in der Lage, auf dem 
Strommarkt umfangreiche Handelsgeschäfte zu tätigen. Mit der Marktöffnung können die IWB zu-
dem eine Vielzahl neuer Kunden beliefern und die geöffneten Netze zur Optimierung der Erträge für 
Regelenergie nutzen. Die Notierungen für Strom und für Spitzenstrom sind in den letzten Jahren 
deutlich angestiegen, mit Preisausschlägen bis auf über 30 Rp./kWh in Perioden extremer Tro-
ckenheit/Knappheit, während denen Atomkraftwerke abgestellt werden mussten. Auf der Beschaf-
fungsseite haben sich die Konditionen der IWB ebenfalls erheblich verbessert, weil sich der Betrieb 
der Partnerwerke dank fortgesetzten Abschreibungen weiter verbilligt hat. 
Der Strombezug der IWB erfolgt heute zu mittleren Gestehungskosten von unter 5 Rp./kWh und 
damit rund 40% unter dem Marktpreis im Grosshandel. Daraus erwachsen der IWB Mehreinnah-
men, die zum Teil für Sonderabschreibungen genutzt werden. Auch die Konsumentinnen und Kon-
sumenten der IWB profitierten von dieser Entwicklung. Im Jahr 2000 eine Preisreduktion von 27% 
(Industrie und Gewerbe) bzw. 17% (Haushalte); diese Entlastung wird allerdings nicht über eine 
Reduktion der Endverkaufspreise, sondern via Tarifsenkung/Lenkungsabgabe und Strompreis-
Bonus in Form von 0,7% Lohnprozenten an die Wirtschaft bzw. von 60 SFr./Kopf an die Haushalte 
ausgeschüttet. Netto weist Basel-Stadt heute die tiefsten Stromtarife aller Kantone auf; dank der 
Lenkungsabgabe sind die Sparanreize intakt. 
Angesichts der hervorragenden Finanzlage der IWB und der bereits erfolgten Tarifsenkungen bitten 
die Unterzeichneten den Regierungsrat, folgende Anliegen zu prüfen und zu berichten: 
1. Erträge der IWB aus dem Stromhandel der Partnerwerke fliessen heute (über die Verbilligung 
der Strombezüge) in den Rechnungskreis IWB, ebenso die Dividenden der Partnerwerke. Der Kan-
ton profitiert davon nicht, denn die Gewinnablieferung ist auf maximal 5% der Energie- und Was-
serverkäufe plafoniert. Diese Praxis ist nicht mehr zeitgemäss. Der Kanton, in dessen Verwaltungs-
vermögen diese Kraftwerke stehen, hat stets die Risiken getragen; er ist angemessen an den stei-
genden Erträgen zu beteiligen. 
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2. In manchen Kantonen und Gemeinden ist die Gewinnablieferung aus dem Energie- und Wasser-
verkauf deutlich höher als in Basel-Stadt. Das EW Zürich zum Beispiel kennt eine Gewinnabliefe-
rung zwischen 6 und 9% des Umsatzes. Der Regierungsrat wird eingeladen zu prüfen, ob anstelle 
der bisherigen Gewinnbeteiligung des Kantons von maximal 5% eine deutliche Erweiterung des ge-
setzlichen Spielraums und eine gewisse Flexibilisierung im Hinblick auf die schwankenden Markt-
preise gesetzlich verankert werden kann. Dabei sind, aus Wettbewerbsgründen, auch die Umsätze 
aus Energiedienstleistungen (Contracting) angemessen in die Gewinnablieferung einzubeziehen. 
3. Der Regierungsrat wird weiter eingeladen, zu berichten, wie die Gewinnablieferung neu zu struk-
turieren ist, wenn die bisher geltenden Tarife mit dem Inkrafttreten des Stromversorgungsgesetzes 
in Energiepreise und Netznutzungsgebühren aufgeteilt werden sollten. Die Revision der Gewinnab-
lieferung soll den neuen Rahmenbedingungen bereits Rechnung tragen. 
 
Patrizia Bernasconi, Beat Jans, Stephan Maurer, Jürg Stöcklin, Oswald Inglin, 
Urs Müller, Martin Lüchinger, Richard Widmer, Anita Lachenmeier-Thüring, 
Christian Egeler, Michael Wüthrich“  

 
 
 
Wir berichten zu diesem Anzug wie folgt: 
 
Wie im Anzug Bernasconi und Konsorten zu Recht ausgeführt wird, ändern sich die Rah-
menbedingungen für die Versorgung des Kantons Basel-Stadt aufgrund der Liberalisierung 
des Strommarktes in wesentlichen Belangen. Die eidgenössischen Räte haben am 23. März 
2007 das Stromversorgungsgesetz verabschiedet. Das vom Parlament verabschiedete Ge-
setz sieht eine zweistufige Marktöffnung vor: in den ersten fünf Jahren haben Endverbrau-
cher mit einem Jahresverbrauch von mehr als 100 MWh freien Marktzugang. Nach fünf Jah-
ren können alle Endkundinnen und Endkunden ihren Stromlieferanten frei wählen, wobei 
gegen die Einführung einer solchen vollen Marktöffnung noch das fakultative Referendum 
ergriffen werden kann.  
 
Das Bundesamt für Energie hat am 27. Juni 2007 das Vernehmlassungsverfahren für die 
Verordnungen zum Stromversorgungsgesetz bzw. zum Energiegesetz eröffnet. Der Bundes-
rat wird das StromVG voraussichtlich auf den 1. Januar 2008 in Kraft setzen und die dazu 
gehörenden  Verordnungen Ende 2007 / Anfang 2008 beschliessen.  
 
Damit die IWB auch in einem geöffneten Strommarkt erfolgreich tätig sein können, wird es 
unumgänglich sein, das IWB-Gesetz anzupassen. Der Regierungsrat hält an seinen ener-
giepolitischen Zielen fest. Er untersucht, wie sich diese künftig erreichen lassen, ohne direkt 
auf die Geschäftstätigkeit der IWB einzuwirken. 
 
Eine Änderung des IWB-Gesetzes wird auch berücksichtigen müssen, dass die Grundsätze 
der "Corporate Governance", also insbesondere das Verhältnis und die Aufgabenverteilung 
zwischen Eigentümer, Eigentümervertretung und operativer Führung der IWB, geregelt sind. 
Ebenso soll erreicht werden, dass die wichtigen Investitionsentscheidungen der IWB in Zu-
kunft zielgerichteter und schneller getroffen werden können, dass Kooperationen mit ande-
ren Unternehmen möglich werden und dass die IWB über flexible Finanzierungsmöglichkei-
ten verfügen können. 
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In diesem Zusammenhang soll auch die Frage der Ausgestaltung der Gewinnablieferung an 
den Kanton einer umfassenden Prüfung unterworfen werden. Das Ergebnis dieser Prüfung 
wird dann mit einem Vorschlag für eine entsprechende Anpassung der Gesetzgebung 
betreffend die Energieversorgung des Kantons Basel-Stadt dem Grossen Rat im Laufe des 
nächsten Jahres unterbreitet. 
 
 
Auf Grund dieses Berichts beantragen wir Ihnen, den Anzug Patrizia Bernasconi und Kon-
sorten betreffend Revision der IWB Gewinnablieferung stehen zu lassen. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 
 

    
 
Dr. Eva Herzog Marco Greiner 
Präsidentin Vizestaatsschreiber 
 


